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Sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen

Bekanntmachung 
des Trinkwasserzweckverbandes Mittleres Erzgebirge 
über die Durchführung der 39. Verbandsversammlung

Vom 10. Juli 2024

Gemäß § 15 Absatz 2 der Satzung des Trinkwasser-
zweckverbandes Mittleres Erzgebirge vom 29. Juni 2015 
(SächsABl. S. 1266) wird hiermit bekannt gegeben:

Am Dienstag, den 6. August 2024, um 9:00 Uhr, fin-
det in der

Erzgebirge Trinkwasser GmbH „ETW“, 
Rathenaustraße 29 in 09456 Annaberg-Buchholz, 

Beratungsraum 2. OG

die 39. Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckver-
bandes Mittleres Erzgebirge (öffentlich) statt.

Tagesordnung:

1) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2) Allgemeine Regularien (Feststellung der Beschluss-

fähigkeit; Festlegung von 2 Vertretern zur Unterzeich-
nung der Niederschrift; Bestätigung der Niederschrift)

3) Jahresabschluss 2023 der Erzgebirge Trinkwasser 
GmbH „ETW“

4) Feststellung des Jahresabschlusses des Trinkwasser-
zweckverbandes Mittleres Erzgebirge 2023

5) Beschlussfassung zu Kalkulationsgrundsätzen Trink-
wasserpreis

6) Wahl Wahlkommission
7) Wahl Gremien Verbandsversammlung Trinkwasser-

zweckverband Mittleres Erzgebirge
8) Wahl Gremien Zweckverband Fernwasser Südsachsen 

und Südsachsen Wasser GmbH
9) Wahl Aufsichtsrat Erzgebirge Trinkwasser GmbH

Annaberg-Buchholz, den 10. Juli 2024

Trinkwasserzweckverband Mittleres Erzgebirge 
Thomas Proksch 

Verbandsvorsitzender



                   

 

Information des Trinkwasserzweckverbandes Mittleres Erzgebirge zur öffentlichen 
Verbandsversammlung am 06.08.2024 
 

Beschluss – Nr. 1/2024 
 
Die Verbandsversammlung bestätigt den Jahresabschluss zum 31.12.2023 der Erzgebirge Trinkwasser 
GmbH „ETW“ und bevollmächtigt den Gesellschafter, denselben anzunehmen sowie dem Aufsichtsrat 
und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. 
Der Bilanzgewinn in Höhe von 337 TEUR soll in die Gewinnrücklage eingestellt werden. 
 
 
Beschluss – Nr. 2/2024 
 
Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 88 
SächsGemO i.V. m. § 58 Abs.1 – SächsKomZG des Trinkwasserzweckverbandes Mittleres Erzgebirge 
fest. 
 
Der Trinkwasserzweckverband Mittleres Erzgebirge schließt seinen Haushalt mit folgenden 
Ergebnissen ab: 
 

 
 
Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wird in der Rücklage aus Überschüssen des  
ordentlichen Ergebnisses eingestellt.  

 
 
 

Ergebnisrechnung:

ordentliche Erträge 771.334,14 EUR

ordentliche Aufwendungen 50.059,96 EUR

ordentliches Ergebnis 721.274,18 EUR

außerordentliche Erträge 0,00 EUR

außerordentliche Aufwendungen 0,00 EUR

Sonderergebnis 0,00 EUR

Gesamtergebnis: 721.274,18 EUR

Finanzrechnung:

Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.915,22 EUR

Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit 17.946,11 EUR

Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 EUR

Überschuss an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr 1.969,11 EUR

Vermögensrechnung:

Bilanzsumme 40.435.706,61 EUR



Beschluss – Nr. 3/2024 
 
Die Verbandsversammlung legt die Grundsätze für die neue Kalkulationsperiode 2025-2027 wie 
folgt fest:  
 
1.  Im Preis ist keine Konzessionsabgabe enthalten 
2. Ein kalkulatorischer Zinssatz von 3% 
3. Erhöhung der Grundpreise um 15% gegenüber den derzeit gültigen Grundpreisen 

 
 
Beschluss – Nr. 4/2024 
 
Die Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes Mittleres Erzgebirge bestätigt die 
vorgeschlagene Wahlkommission sowie die aufgestellte Wahlreihenfolge.  
 
 
Beschluss – Nr. 5/2024 
 
a.) Als Verbandsvorsitzender des Trinkwasserzweckverbandes Mittleres Erzgebirge wird 
     Herr Jörg Klaffenbach, Bürgermeister der Stadt Olbernhau, gewählt.  
 
 
Beschluss – Nr. 6/2024 
 
a.) Für die Entsendung in den Verwaltungsrat des Zweckverbandes Fernwasser Südsachsen wird 

 
 Herr Jörg Klaffenbach, Bürgermeister der Stadt Olbernhau,  
 
    gewählt.   
 

b.) Für die Entsendung in den Aufsichtsrat der Südsachsen Wasser GmbH wird  
 
 Frau Anke Hanzlik, Bürgermeisterin der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz,  
 
     gewählt.  
 
 
Beschluss – Nr. 7/2024 
 
Für die Entsendung in den Aufsichtsrat der Eigengesellschaft „ETW“ werden folgende Personen durch 
die Mitglieder aus der Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes Mittleres Erzgebirge 
gewählt:  
  
 Herr Jörg Klaffenbach, Bürgermeister der Stadt Olbernhau sowie 
 Frau Anke Hanzlik, Bürgermeisterin der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz  
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